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 Basel, 11. August 2010 

Regierungsratsbeschluss 
vom 9. August 2010 
 
06.490 Parlamentarische Initiative.  Mehr Schutz der Konsumentinnen und Konsumen-
ten. Änderung von Art. 210 OR 
Stellungnahme des Kantons Basel-Stadt zu den Vorentwürfen der Kommission für 
Rechtsfragen (Nationalrat) 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Besten Dank für die Einladung der Kommissionspräsidentin Anita Thanei vom 1. Juni 2010 
zur Stellungnahme zu den zwei Vorentwürfen zur Änderung des Obligationenrechts.  
 
Im Sinn einer Stärkung des Konsumentenschutzes und der gleichzeitigen Anpassung der 
Bestimmungen an das europäische Recht ist die Verlängerung der Fristen zu begrüssen.  
 
Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt hat die Varianten-Vorschläge geprüft und gibt 
der Variante 2 den Vorzug. Eine einheitliche Frist von fünf Jahren schafft Klarheit; Rechts-
unsicherheiten werden beseitigt. Alle Verkäufer und Unternehmer werden gleichgestellt, ob 
im Bauwesen oder in anderen Gewerben tätig. Hersteller müssen sich nur noch an eine 
Norm anpassen. 
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Mit freundlichen Grüssen 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 
 

 
    
 
Dr. Guy Morin Marco Greiner 
Präsident Vizestaatsschreiber 
 
 
 
Eingabe: dreifach 


